
vollen Trend folgend, wurden weiterhin Gesetze berücksich-
tigt, die erst nach Erscheinen des Kommentars, nämlich zum
1.3.2005, in Kraft getreten sind – die VO(EG) Nr. 2201/2003,
die die VO(EG) 1347/2000 ersetzt, sowie das Gesetz zur Aus-
und Durchführung internationaler Rechtsinstrumente auf dem
Gebiet des Familienrechts, das wiederum das SorgeRÜbkAG
und das AVAG ersetzt.
Hans-Ulrich Maurer hat in einer Rezension der 9. Aufl. den
Kommentar ein Standardwerk der freiwilligen Gerichtsbar-
keit genannt (FamRZ 2003, 1259). Zu Recht! Der Kommentar
dient nicht nur der ersten, schnellen Information. Er nimmt,
bei der in einem handlichen HK gebotenen Kürze, zu aktuel-
len Themen immer wieder eindeutig Stellung. So bejaht Peter
Bassenge, der das FGG erläutert, die Anfechtbarkeit der
Bestellung eines Verfahrenspflegers, dessen Aufgaben an-

schließend umrissen werden (§ 50 FGG Rn 10 f.). Herbert
Roth, der das RPflG kommentiert, erörtert unter § 14 Rn 49
eingehend die hoch umstrittenen Fragen zu Entscheidungen
über die Art der Unterhaltsgewährung nach § 1612 Abs. 2 S. 2
BGB. Er schließt mit den Sätzen:
Die Inzidentenprüfung folgt den Grundsätzen der fG; im
Übrigen gilt der zivilprozessuale Beibringungsgrundsatz.
Das Nebeneinander zweier Verfahrenordnungen ist vor allem
im Verbundverfahren auch sonst bekannt.
Der Rezensent, nachdem er einige Zeit mit der Neuauflage
gearbeitet hat, schließt mit dem Satz: Für mich war und ist es
ein Vergnügen, mit dem vorgestellten Kommentar zu arbeiten.

Dr. Hans van Els, Richter am Amtsgericht a.D.,
Solingen
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